
Welche Rechtsform ist für mein Unternehmen die richtige?

In Deutschland gibt es für Unternehmen viele verschiedene Rechts-
formen. Welche Rechtsform die richtige für das eigene Unternehmen 
ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bevor man die Rechtsform 
festlegt, sollte man sich im Voraus einige Fragen stellen.



Welche Rechtsform ist für mein Unternehmen die richtige?

In Deutschland gibt es für Unternehmen viele verschiedene Rechtsformen. Welche Rechts-
form die richtige für das eigene Unternehmen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Bevor man die Rechtsform festlegt, sollte man sich im Voraus einige Fragen stellen.

→	 Leite ich die neue Firma allein oder wird das Unter- 
 nehmen von mehreren Leuten gegründet?
→	 Wer wird die Firma leiten?
→	 Ist das Unternehmen einem hohen Risiko ausgesetzt?
→	 Hafte ich persönlich oder soll die persönliche Haftung  
 beschränkt werden?
→	 Wie sieht es mit der Kreditwürdigkeit aus?
→	 Muss das Unternehmen ins Handelsregister eingetra- 
 gen werden oder nicht? 

Einzelunternehmer 

Gründet man sein Geschäft allein ohne weitere Gesellschafter, so wird man als Einzelunterneh-
mer tätig. Dabei spielt es keine Rolle, ob man Kleinunternehmer oder Kaufmann im Sinne des 
HGB ist, man haftet immer voll, persönlich und allein. Man trägt immer das volle Risiko. 
Ein Vorteil ist, dass man die anfallenden Gewinne mit niemandem teilen muss. 

Der daraus resultierende Nachteil ist jedoch, dass man umgekehrt auch alle Verluste selbst 
trägt und auch mit seinem Privatvermögen haftet. Ist der Unternehmer Kaufmann gemäß des 
Handelsgesetzbuches (§1 Abs.1 HGB), so muss ein Eintrag in das Handelsregister erfolgen. Als 
Kleingewerbetreibender ist die Eintragung freiwillig.  

Ist man als Unternehmer ins Handelsregister eingetragen, so ist man zu einer Ordentlichen 
Buchführung inklusive Inventur und Bilanz verpflichtet. Der Familienname muss im Firmenna-
men enthalten sein.



Eingetragene	Kauffrau	oder	als	eingetragener	Kaufmann	(e.K.)

Die Grenze, ob man sich in das Handelsregister eintragen lassen muss oder nicht, bemisst 
sich in der Regel an der Größe des Betriebs. Als Grenze gilt ein Jahresumsatz von 250.000 
Euro. Unterhalb dieses Umsatzes ist die Eintragung freiwillig. 
Erfolgt die Eintragung in das Handelsregister, gilt das Unternehmen als eingetragene Kauf-
frau oder als eingetragener Kaufmann (e.K.) im Sinne des HGB. Die Kauffrau oder der Kauf-
mann dürfen den Firmennamen festlegen, in dem sie dann die Geschäfte führen oder auch 
vor Gericht ziehen oder gezogen werden können. Der Name muss eingetragen werden und 
muss den Familienname nicht enthalten. Auch eingetragene Kaufleute haften mit ihrem 
Privatvermögen. 
Beachtenswert sind die rechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften nach 
Steuerrecht und Handelsrecht. Verpflichtet zur Bilanzerstellung ist man jedoch erst, wenn die 
Umsätze in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren bei über 600.000 Euro liegen. 
Zusätzlich muss der Jahresüberschuss bei mehr als 60.000 Euro liegen. Liegt man darunter, 
ist eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung völlig ausreichend. 

Gesellschaft	bürgerlichen	Rechts	(GbR)	

Möchte man die neue Firma nicht allein gründen, sondern ist mindestens zu zweit, gibt es 
die Möglichkeit, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zu gründen. Die GbR wird im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) definiert. Bei einer GbR verpflichten sich die Gesellschafter 
durch den Gesellschaftervertrag gegenseitig, die „Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in 
der durch die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimmten 
Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten“ (§§ 705 ff. BGB). Der 
„gemeinsame Zweck“ muss nicht zwangsläufig gewerblich sein. Die Zusammenarbeit kann 
dauerhaft oder zeitlich begrenzt sein. Es gibt kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindest-
stammkapital. Grundvoraussetzung ist, dass es mindestens zwei Gesellschafter gibt. Ein Ge-
sellschafter kann dabei sowohl eine natürliche Person als auch eine juristische Person, zum 
Beispiel eine GmbH, sein. 

Eine GbR kann mündlich gegründet werden, eine schriftliche Fixierung der wichtigsten 
Punkte inklusive Rechtsberatung ist bei der Firmengründung aber empfehlenswert. 
Wichtige Punkte sind dabei der Zweck der Gesellschaft, die Geschäftsführung und deren Ver-
tretung, Tätigkeitsvergütung, Haftungsverteilung, Verteilung von Gewinnen und Verlusten, 
Kontrollrecht, Informationsrecht, Entnahmerecht, Abtretung von Geschäftsanteilen, Abfin-
dung, Ausscheiden oder Tod eines Gesellschafters.

Der Geschäftsführer managt das Unternehmen nach innen: Er 
trägt die Verantwortung für Produktion, Buchführung und Korre-
spondenz. Der Vertreter vertritt das Unternehmen nach Außen, 
er agiert im Namen der Gesellschaft. Bei einer GbR stehen „Ge-
schäftsführung“ und „Vertretung“ allen beteiligten Gesellschaf-
tern gemeinschaftlich zu. Einem neuen Geschäft müssen also alle 
Gesellschafter zustimmen. Sie kontrollieren sich gegenseitig. 
Der Handlungsspielraum ist dabei eingeschränkt. „Geschäfts-
führung“ und „Vertretung“ können allerdings vertraglich anders 
geregelt werden, indem man zum Beispiel nach Tätigkeitsberei-
chen aufteilt. 

Was vielen Gründern 
nicht klar ist: 
Man unterscheidet 
zwischen der 
„Geschäftsführung“ 
und der „Vertretung“



Offene	Handelsgesellschaft	(OHG)

Handelt es sich um ein Handelsgewerbe, kann man eine Offene Handelsgesellschaft (OHG) 
gründen. Im Gegensatz zur GbR wird diese nicht nach dem BGB, sondern dem HGB geregelt. 
Gesellschafter einer OHG können natürliche oder juristische Personen sein. 

Es ist auch möglich, dass eine OHG aus Personengesellschaften besteht. Ein Mindestkapital als 
Einlage ist bei der Gründung nicht vorgeschrieben. Der Gesellschaftervertrag bedarf keiner vor-
geschriebenen Form, sollte aber dennoch schriftlich fixiert werden. 

Enthalten sein muss allerdings die Geschäftstätigkeit, der (Firmen-)Name, sowie die Regelung 
über das Ausscheiden der Gesellschafter sein. Eine OHG muss im Handelsregister angemeldet 
und das Gewerbeamt informiert werden. Jeder Gesellschafter ist zur Geschäftsführung und zur 
Vertretung der OHG nach Außen berufen. Ein Prokurist kann angestellt werden. 
Eine OHG ist zur Buchführung verpflichtet.

Achtung: Auch nicht geschäftsführenden und vertretungsberechtigten Gesellschaftern 
steht ein umfassendes Informations- und Kontrollrecht zu, welches unabänderbar ist.

Aus den Beiträgen der Gesellschafter sowie dem erwirtschafteten Gewinn besteht das Ver-
mögen der Gesellschaft. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes „Gesamthandvermögen“. 
Das bedeutet: Ein Gesellschafter kann nicht allein über seinen Anteil verfügen, nur alle Ge-
sellschafter können gemeinsam über das gesamte Vermögen verfügen. Die Gesellschafter 
können auch hier in vollem Umfang mit ihrem Privatvermögen haftbar gemacht werden. 
Etwaige Haftungsbeschränkungen müssen mit dem Vertragspartner individuell vereinbart 
werden. 
Standardisierte Haftungsbeschränkungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 
unwirksam. Auch der Hinweis „GbR mit beschränkter Haftung“ ist unwirksam. 

Scheidet ein Gesellschafter aus, hört die Gesellschaft in aller Regel auf zu existieren, es sei 
denn, das Weiterbestehen der Gesellschaft wurde in einer Fortsetzungsklausel festgelegt. 
Auch nach dem Ausscheiden kann ein Gesellschafter noch für Verbindlichkeiten haftbar 
gemacht werden, die vor seinem Ausscheiden aufgetreten sind. Diese sogenannte Nach-
haftung für Altschulden endet erst fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft. 
Der Gesellschafteranteil kann auf einen neuen Gesellschafter übertragen werden, sofern die 
übrigen Gesellschafter damit einverstanden sind oder diese Möglichkeit vorab vertraglich 
geregelt wurde. 

→	 Wichtig ist bei der GbR, dass ein Jahresumsatz von  
 250.000 Euro nicht überschritten wird. In diesem Fall  
 spricht man noch von Kleingewerbe. 
 Wird dieser Umsatz überschritten, handelt es sich um  
 ein Handelsgewerbe, welches man nicht in der Form  
 einer GbR betreiben darf. 



Ähnlich wie eine OHG, wenn auch ein wenig komplizierter, funktioniert eine Kommanditgesell-
schaft (KG). In einer KG gibt es mindestens einen Gesellschafter, den sogenannten Komple-
mentär, der persönlich und unbeschränkt haftet. Und es gibt mindestens einen Gesellschafter, 
Kommanditist genannt, der mit seiner im Gesellschaftsvertrag bestimmten Einlage haftet. Man 
kann nicht zugleich Komplementär und Kommanditist sein. Gesellschafter können auch hier 
natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften sein. 

Ein Mindestkapital ist für die Gründung auch hier nicht vorgeschrieben. Im Gesellschafter-
vertrag muss festgelegt sein, wie hoch die Einlagen der einzelnen Gesellschafter sind. Mög-
lich sind Bar- oder Sacheinlagen. Wenn kein Kapital eingebracht wird, muss zumindest die 
Haftsumme des Kommanditisten festgelegt werden. Die Gesellschaft wird mit dem Inkraft-
treten des Gesellschaftervertrages gegründet. Geschäftsführung und Vertretung funktionie-
ren ähnlich wie in einer OHG. 

Zusätzlich kann ein Prokurist bestellt werden, der die Geschäfte führt. Kommanditisten sind 
jedoch von der Geschäftsführung ausgeschlossen, sie können der Geschäftsführung auch 
nicht widersprechen. Andernfalls muss Prokura erteilt werden. Als Kommanditist 
ist man jedoch berechtigt, Bücher und Jahresabschlüsse zu kontrollieren. 

Komplementäre haften persönlich und unbegrenzt. Auch hier gilt für ausgeschie-
dene Gesellschafter die Fünfjahrespflicht. Ein Kommanditist haftet nur beschränkt, 
solange er die Einlage der festgelegten Haftungssumme noch nicht geleistet hat. 
Ist diese geleistet, haftet er nicht mehr. 
Eine KG ist zur Buchführung verpflichtet. 

Kommanditgesellschaft	(KG)



AG – Aktiengesellschaft
Eine weitere Möglichkeit ist die Gründung einer AG, einer Aktiengesellschaft. Auch die AG 
ist eine juristische Person. Eine AG ist eine Handelsgesellschaft und unterliegt dem Handels-
recht (HGB). Gesellschafter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein. Die 
einzelnen Anteile müssen nicht öffentlich gemacht werden. 

Das bei der Gründung nötige Grundkapital beträgt min-
destens 50.000 Euro. Der Betrag einer einzelnen Aktie 
beläuft sich auf mindestens einen Euro. Die Gründer 
bringen das Grundkapital auf, indem sie Aktion über-
nehmen. Auch für die Gründung einer AG ist man auf 
einen Notar angewiesen. Die Gründer müssen einen 
Aufsichtsrat sowie einen Abschlussprüfer benennen. 

Der Aufsichtsrat wiederum ernennt den Vorstand. Dieser leitet eigenverantwortlich die Ge-
sellschaft. Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand. Außerdem beruft der Aufsichtsrat die 
Hauptversammlung ein und prüft den Jahresabschluss. Der Aufsichtsrat muss mindestens 
aus einer Zahl bestehen, die durch drei teilbar ist. 
An der Hauptversammlung nehmen alle Aktionäre, der Vorstand und der Aufsichtsrat teil. 
Die Hauptversammlung hat keinen Einfluss auf die Geschäftsführung der AG. Die Hauptver-
sammlung muss ein Mal im Jahr stattfinden.  

Das bei der Gründung 
nötige Grundkapital 
beträgt mindestens 
50.000	Euro

Fit	fürs	Handwerk	–	ein	Service	von	Blauarbeit.de

Weitere Infos rund um die Themen Handwerk und Existenzgründung 
findet man auf www.fitfuershandwerk.de

Für Fragen, Infos und Anregungen: info@fitfuershandwerk.de oder 
0221 / 3 90 90 122.

GmbH	–	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung

Die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine Kapitalgesellschaft, die immer 
eine juristische Person ist. Die Haftung ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Vertreten 
wird eine GmbH durch eine Geschäftsführerin oder durch einen Geschäftsführer. 
Dieser wird durch die Gesellschafter bestimmt. Wenn man eine GmbH gründet, müssen die 
Gesellschafter ein Stammkapital von mindestens 25.000 Euro einzahlen. Sobald die GmbH ins 
Handelsregister eingetragen wurde, gilt die Haftungsbeschränkung. Dies hat zur Folge, dass 
Gesellschafter nicht persönlich für die Schulden der GmbH haften.

Eine GmbH kann von einem oder von mehreren Gesellschaftern gegründet werden. Zur Grün-
dung benötigt man einen Notar, der die Gründung beurkundet. Danach kann die Eintragung 
ins Handelsregister vorgenommen werden. Der Gesellschaftervertrag muss mindestes folgen-
de Inhalte haben: Firmenname, Gesellschaftssitz, Gegenstand des Unternehmens, Betrag des 
Stammkapitals, Namen und Geburtsdaten der Gesellschafter, Geschäftsführung.


